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Steuertipps zum 
Jahresende 2022 
 
 
 

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels möchten wir 
Sie auf verschiedene Regelungen und Steuerbegünstigun-
gen kurz hinweisen, die möglicherweise noch steuerliche 
Gestaltungsmaßnahmen bis zum Jahresende erfordern. 
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Steuertipps für Unternehmer:innen 
Investitionen 
 

 

Aktuell bestehen weit-
reichende Investitions-
förderungen, die bei 
der Investitionsplanung 
und bei Investitionsent-
scheidungen zu beach-
ten sind.

 

Investitionen im Jahr 2022:  

• Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungs-
kosten bis EUR 800; Erhöhung der Anschaffungskosten-Grenze 
auf EUR 1.000 ab 2023, bei abweichendem Wirtschaftsjahr ab 
dem nach 31. Dezember 2022 beginnenden Wirtschaftsjahr). 

• Investitionen zur Deckung des investitionsbedingten Gewinn-
freibetrages. 

• Nutzung der Halbjahres-AfA durch Vorziehen von Investitionen 
und Inbetriebnahme bis 31. Dezember. 

• Nutzung der degressiven AfA für bestimmte Wirtschaftsgüter 
(bei Anschaffung oder Herstellung nach 30. Juni 2020): 

- frei wählbarer unveränderlicher AfA-Satz von bis zu 30 % 
der AK/HK (im 1. Jahr mit Anwendung der Regelung zur 
Halbjahres-AfA) bzw des jeweiligen Restbuchwertes (ab 
dem 2. Jahr),  

- gilt nicht für gebrauchte Wirtschaftsgüter, Gebäude, PKW 
(ausgenommen CO2-Emissionswert von 0 g/km), unkörperli-
che Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisie-
rung, Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science zuzuord-
nen sind und Anlagen zur Förderung, Transport oder Spei-
cherung fossiler Energieträger sowie Anlagen, die fossile  
Energieträger direkt nutzen, 

- zukünftiger Wechsel zu linearer AfA zulässig, 

- bei Anschaffung bzw Herstellung (Fertigstellung) bis  
31. Dezember 2022 unabhängig von der Gewinnermitt-
lungsart (auch bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnung), keine 
Maßgeblichkeit der unternehmensrechtlichen Abschreibung 
für vor dem 1. Jänner 2023 angeschaffte oder hergestellte 
Wirtschaftsgüter. 

• Nutzung der beschleunigten AfA für nach 30. Juni 2020 ange-
schaffte oder hergestellte Gebäude:  

- 3facher AfA-Höchstsatz im 1. Jahr: im Betriebsvermögen 
idR 7,5 % bzw bei Wohngebäuden 4,5 %,  

- 2facher AfA-Höchstsatz im 2. Jahr, im Betriebsvermögen 
idR 5 % bzw bei Wohngebäuden 3 %, 

- keine Anwendung der Regelung zur Halbjahres-AfA 
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Um den Erhalt der bean-
tragten/zugesagten In-
vestitionsprämie von 7 % 
bzw 14 % sicherzustellen, 
sind die Fristen für die 
Umsetzung der Investiti-
onen und die Einrei-
chung der Abrechnung 
unbedingt einzuhalten! 

 

 

 

 

Durch die Inanspruch-
nahme des Gewinnfrei-
betrages bleiben bis zu 
15 % des Gewinnes steu-
erfrei. Die bei einem Ge-
winn von mehr als  
EUR 30.000 erforderliche 
Investitionsdeckung kann 
durch Investitionen oder 
durch den Erwerb von 
Wertpapieren vor dem 
Bilanzstichtag erreicht 
werden. 

COVID-19-Investitionsprämie:  

• Antragsfrist am 28. Februar 2021 ausgelaufen 

• Beachtung der Fristen für die rechtzeitige Umsetzung der be-
antragten Investitionen (spätestens bis zum 28. Februar 2023 
bei Investitionen bis EUR 20 Mio bzw bis spätestens  
28. Februar 2025 bei höherem Investitionsvolumen) und der Frist 
von 3 Monaten für die Abrechnung nach Bezahlung und Inbe-
triebnahme der letzten Investitionen laut Förderungsvertrag  

 

 

Gewinnfreibetrag: 

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag für Gewinne > TEUR 30: 
bis zu maximal EUR 45.950 

Der Gewinnfreibetrag steht allen Einkommensteuerpflichtigen mit 
betrieblichen Einkünften zu (Ausnahmen bei pauschalierter Ge-
winnermittlung). Voraussetzung für die Beantragung des investiti-
onsbedingten Gewinnfreibetrages ist, dass im betreffenden Wirt-
schaftsjahr begünstigte Investitionen iHd Freibetrages durchgeführt 
wurden.  

Begünstigte Investitionen sind abnutzbare körperliche unge-
brauchte Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren (aus-
genommen PKW, geringwertige Wirtschaftsgüter, etc), Zu den be-
günstigten Investitionen zählen außerdem Wertpapiere iSd § 14 
Abs 7 Z 4 EStG, die dem Anlagevermögen mindestens 4 Jahre ge-
widmet werden. Für eine maximale Inanspruchnahme des investiti-
onsbedingten Gewinnfreibetrages ergibt sich daher bei Bilanzstich-
tagen zum 31. Dezember 2022 bis Jahresende folgender Hand-
lungsbedarf: 

• Schätzung des Gewinnes 2022 und Durchführung von begünstig-
ten Investitionen bzw Anschaffung von begünstigten Wertpapie-
ren iHv 13 % des Gewinnes > EUR 30.000,00 

- bzw 7 % für Gewinne zwischen EUR 175.000 und 
EUR 350.000  

- bzw 4,5 % für Gewinne zwischen EUR 350.000  
und EUR 580.000 

 
Gewinn 
(in EUR) 

Gewinn- 
freibetrag 

Grundfreibetrag 
(ohne Investitionserfordernis) bis 30.000 15 % 

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 30.000 - 175.000 13 % 

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 175.000 - 350.000 7 % 

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 350.000 - 580.000 4,5 % 
 über 580.000 0 % 

maximal 45.950  
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• Bei Personengesellschaften mit natürlichen Personen als Gesell-
schafter: Falls betriebliche Investitionen bzw Wertpapieranschaf-
fungen der Gesellschaft < maximaler Freibetrag: Durchführung 
von begünstigten Investitionen bzw Erwerb von begünstigten 
Wertpapieren im Sonderbetriebsvermögen der Gesellschafter. 

• Bei Gewinnen > EUR 30.000 und fehlendem Investitionsbedarf: 
Auswahl der Anschaffung von begünstigten Wertpapieren nach 
Absprache mit Bank, 4-jährige Kapitalbindung beachten. 

• Bei schwankenden Gewinnen in den Jahren 2022 und 2023: Prü-
fung, ob es zu einer Über- bzw Unterschreitung der Schwellen-
werte kommt und entsprechende Investitionsplanung und -durch-
führung zur maximalen Inanspruchnahme des Gewinnfreibetra-
ges.  

• Bei Gewinnen bis EUR 30.000 kein Handlungsbedarf (Grundfrei-
betrag iHv EUR 4.500 steht auch ohne Investitionsdeckung zu). 

• Beachtung der Nachversteuerung bei Nichterfüllung der 4-jähri-
gen Behaltedauer:  

- Bei Ausscheiden eines körperlichen Wirtschaftsgutes: Nach-
versteuerung im Jahr des Ausscheidens. 

- Vermeidung des Ausscheidens von begünstigten Wirtschafts-
gütern innerhalb der 4-Jahres-Frist: Reparaturen anstelle von 
Ersatzbeschaffungen. 

- Bei Ausscheiden von Wertpapieren, für die der investitionsbe-
dingte Gewinnfreibetrag beansprucht wurde und die 4-jährige 
Behaltefrist noch nicht abgelaufen ist: gegebenenfalls Erwerb 
von begünstigten Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffung) bis 
Ende 2022. 

- Bei vorzeitiger Tilgung von Wertpapieren: Wertpapierersatz-
beschaffung binnen 2 Monaten oder Erwerb von begünstig-
ten Wirtschaftsgütern bis Ende 2022. 

 

 

Investitionsfreibeitrag ab 2023:  

Für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens, die ab 
1. Jänner 2023 angeschafft bzw hergestellt werden, kann ein In-
vestitionsfreibetrag iHv 10 % der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Für 
Wirtschaftsgüter, die dem Bereich der Ökologisierung zuzuordnen 
sind, erhöht sich der Investitionsfreibetrag auf 15 % der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten.  

• Maximaler Investitionsfreibetrag/Jahr: von Anschaffungs- bzw 
Herstellungskosten von höchstens EUR 1 Mio (Aliquotierung bei 
Rumpf-Wirtschaftsjahren) 

• Begünstigte Wirtschaftsgüter: 

- Wirtschaftsgüter mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer von mindestens 4 Jahren  

- Zurechnung zu inländischen Betrieben/Betriebsstätten  
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- Anschaffung/Herstellung nach 31. Dezember 2022 

• Ausgeschlossene Wirtschaftsgüter: 

- Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrages herangezogen werden 

- Wirtschaftsgüter mit AfA gem § 8 EStG (ausgenommen KFZ 
mit CO2-Emissionswert von 0 g/km) 

- Geringwertige und gebrauchte Wirtschaftsgüter 

- Unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digi-
talisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science zu-
zuordnen sind und zur entgeltlichen Überlassung bestimmte 
oder von einem Konzernunternehmen bzw von einem beherr-
schenden Gesellschafter erworbene unkörperliche Wirt-
schaftsgüter 

- Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder der Speiche-
rung fossiler Energieträger dienen bzw Anlagen, die fossile 
Energieträger direkt nutzen 

• Investitionsfreibetrag steht auch KöSt-Pflichtigen zu (keine 
Einschränkung auf natürliche Personen) 
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Maßnahmen zur steuerlichen Gewinnminderung  
  

Maßnahmen zur steuerlichen Gewinnminderung 2022:  

• Vorziehen von Instandhaltungen, Instandsetzungen und  
sonstigen Aufwendungen. 

• Anlage- und Umlaufvermögen:  

- Überprüfung der Werthaltigkeit und uU Teilwertabschreibun-
gen in 2022 

- Ausbuchung von Restbuchwerten 

- Aufdeckung von Buchverlusten durch Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern unter deren Buchwert (zB sale-and-lease-back) 

- Bildung von Einzelwertberichtigungen. 

- Bildung von Pauschalwertberichtigungen für Forderun-
gen: 

• Steuerlich zulässig erstmalig für Wirtschaftsjahre, die nach 
31. Dezember 2020 beginnen 

• Steuerwirksame Nachholung von unternehmensrechtli-
chen Pauschalwertberichtigungen aus Vorjahren verteilt 
über 5 Jahre  

- Abzinsung unverzinslicher Ausleihungen und Forderungen 

- KFZ-Leasing: Vermeidung Leasing-Aktivposten durch Um-
stellung auf Operating Leasing 

• Bei Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens:  

- Übertragung aufgedeckter stiller Reserven auf Ersatzin-
vestitionen oder Zuführung in eine Übertragungsrücklage 
unter Beachtung der auf bestimmte Wirtschaftsgutkategorien 
beschränkten Übertragungsmöglichkeiten.  

- Gilt nur für natürliche Personen. 

• Generelle Zuschreibungspflicht bei Wertaufholung von in 
Vorjahren abgewerteten Vermögensgegenständen des Anlage- 
und Umlaufvermögens (sowohl im Unternehmensrecht als auch 
im Steuerrecht): Wurde in 2016 eine steuerliche Zuschrei-
bungsrücklage für unternehmensrechtlich nachgeholte Zu-
schreibungen mit Ursache bis 2015 gebildet, ist seit 2017 lau-
fend die Verpflichtung zur teilweisen oder vollständigen Auflösung 
zu prüfen. 

• Steuerliche Fortführung von unversteuerten Rücklagen aus 
Vorjahren (ab 2016 kein Ausweis mehr in UGB-Bilanz nach dem 
RÄG 2014): Dokumentation durch Rücklagenspiegel und des 
steuerlichen Fortführungswahlrechtes. 

• Dotierung von Rückstellungen (zB Personalrückstellungen für 
Pensionszusagen, Zeitguthaben und nicht verbrauchte  
Urlaubstage, Umwelt- und Altlastenrückstellung).  
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• Pauschale Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbind-
lichkeiten 

- Steuerlich zulässig erstmalig bei Erfüllung der Voraussetzun-
gen des § 207 Abs 2 Z 7 UGB für Wirtschaftsjahre, die nach 
31. Dezember 2020 beginnen, 

- Steuerwirksame Nachholung von „Altrückstellungen“ verteilt 
über 5 Jahre 

• Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten und 
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, deren Lauf-
zeit am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate beträgt, sind steuerlich 
mit einem Zinssatz von 3,5 % abzuzinsen; unternehmensrechtlich 
ist eine Abzinsung zu einem marktüblichen Zinssatz vorzuneh-
men. Insbesondere zu beachten sind die Höhe des Zinssatzes 
bei absehbaren Preis- und Kostensteigerungen, die Dauer der 
Abzinsung (Schätzung der Laufzeit der Rückstellung) und den 
Zeitpunkt des Wegfalls der Unsicherheit (Ausweis als Verbindlich-
keit).  

Die Abzinsung mit einem marktüblichen Zinssatz oder vereinfa-
chend mit 3,5 % gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für 
langfristige, formal unverzinste oder nicht marktüblich verzinste 
Verbindlichkeiten (Rz 3309c EStR). 

• Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen: Deckungserfor-
dernis iHv 50 % des in der Vorjahresbilanz ausgewiesenen Rück-
stellungsbetrages, Ankauf von Wertpapieren zur Vermeidung der 
Gewinnerhöhung bei Unterdeckung (30 %); Verpfändung der 
Wertpapiere an Dritte nicht zulässig. 

• Jubiläumsgeldrückstellungen: Berechnung unter Berücksichti-
gung von Sozialversicherungsbeiträgen und der SV-Höchst-
beitragsgrundlage. 

• Verbindlichkeiten für Altersteilzeit-Blockmodell 

• Bildung passiver Rechnungsabgrenzungen: Gewinnabgrenzung 
überprüfen 

• Arbeitsplatzpauschale für Selbständige: Ab 2022 für Aufwen-
dungen aus der betrieblichen Nutzung der Wohnung  

- EUR 300/Jahr, wenn im Kalenderjahr andere Einkünfte aus 
einer aktiven Erwerbstätigkeit, für die außerhalb der Wohnung 
ein anderer Raum zur Verfügung steht, von mehr als  
EUR 11.000 erzielt werden. 

- EUR 1.200/Jahr, wenn im Kalenderjahr keine anderen Ein-
künfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit, für die außerhalb 
der Wohnung ein anderer Raum zur Verfügung steht, von 
mehr als EUR 11.000 erzielt werden.  

• Spenden aus dem Betriebsvermögen bis maximal 10 % des Ge-
winnes (vor Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrages) bzw des 
Gesamtbetrages der Einkünfte des laufenden Jahres. Abzugsfä-
hig sind Spenden an bestimmte begünstigte Einrichtungen und 
Institutionen, zB an Universitäten zur Durchführung von der öster-
reichischen Wissenschaft dienenden Forschungsaufgaben oder 
wissenschaftlichen bzw künstlerischen Lehraufgaben, Bundes-
denkmalamt, private Museen von überregionaler Bedeutung und 
Dachverbände zur Förderung des Behindertensports, weiters 
Spenden an Spendenempfänger laut BMF-Liste (für mildtätige  
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Beachten Sie die recht-
zeitige Beantragung der 
Lehrlingsförderungen, 
die - je nach Förde-
rungsart - meist steuer-
frei und daher in der 
steuerlichen Mehr-We-
niger-Rechnung ab-
zugsfähig sind. 

Zwecke, Entwicklungsförderung, Hilfestellung in Katastrophenfäl-
len, Tierheime und Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- 
und Artenschutz widmen) und Spenden an freiwillige Feuerweh-
ren und Landesfeuerwehrverbände. Mit einem Werbeeffekt ver-
bundene Spenden (Sponsorbeiträge) und Geld- und Sachspen-
den in Katastrophenfällen aus dem Betriebsvermögen sind ohne 
Beschränkung absetzbar. 

• Keine Verlustverrechnungs- und -vortragsgrenze bei Ein-
kommensteuerpflichtigen: Verrechnung der Verluste zu 100 % 
mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte. 

• Berücksichtigung von Verlusten ausländischer Betriebsstätten 
und der Nachversteuerung bei Verlustverwertung bzw Verwer-
tungsmöglichkeit im Ausland. Bei Verlusten aus Staaten, mit de-
nen keine umfassende Amtshilfe besteht, Nachversteuerung spä-
testens im 3. Jahr nach deren Ansatz. 

• Arbeitsgemeinschaften: Bei Übersteigen des Auftragswertes 
von EUR 700.000 ist seit 2015 ein steuerliches Gewinnfeststel-
lungsverfahren erforderlich (Beachtung steuerlicher Bilanzie-
rungs- und Bewertungsvorschriften).  

• Personengesellschaften mit natürlichen Personen als Gesell-
schafter, die nicht oder nur eingeschränkt haften und keine 
ausgeprägte Mitunternehmerinitiative entfalten („kapitalisti-
sche Mitunternehmer:innen“): Bei Entstehung oder Erhöhung 
eines negativen steuerlichen Kapitalkontos sind Verluste aus 
Wirtschaftsjahren, die nach 31. Dezember 2015 beginnen, inso-
weit nicht ausgleichsfähig oder vortragsfähig („Wartetastenver-
luste“), sondern erst mit Gewinnen späterer Wirtschaftsjahre oder 
bei Haftungsinanspruchnahme oder mit Einlagen, soweit sie die 
Entnahmen übersteigen, verrechenbar. Die Auswirkungen der 
seit 2016 geltenden Verlustausgleich- und -Vortragsbeschrän-
kung und etwaige Maßnahmen sind insbesondere bei Komman-
ditgesellschaften und atypisch stillen Gesellschaften und abseh-
baren Verlusten zu überprüfen. 

• Außergerichtliche Sanierung: Ab 2021 steht die Steuerbegüns-
tigung für Gewinne aus einem Schulderlass auch dann zu, wenn 
diese Gewinne durch einen Gläubigerverzicht im Rahmen einer 
außergerichtlichen Sanierung, die einem Sanierungsverfahren 
nach der Insolvenzordnung vergleichbar ist, erzielt werden.  

 

Zuschüsse und sonstige Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung 
von Unternehmen aufgrund der COVID-19-Krise: 

• Abklärung der ertragsteuerlichen Behandlung der jeweiligen Zu-
schüsse (hinsichtlich Steuerfreiheit und Aufwandskürzung) iRd 
Gewinnermittlung und Vorbereitung der Steuererklärungen.  

 

Steuerfreie Förderungen iZm Dienstverhältnissen: 

• Inanspruchnahme von (steuerfreien) Förderungen für die Lehr-
lingsausbildung durch Beantragung bei der Wirtschaftskammer: 
Details und Anträge unter www.lehre-foerdern.at. Für die An-
tragstellung Fristen beachten.  
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• Elektroautos: Vorsteuerabzug bei Anschaffungskosten  
< EUR 80.000, keine Normverbrauchsabgabe, keine motorbezo-
gene Versicherungssteuer, kein steuerpflichtiger Sachbezug bei 
Privatnutzung durch Dienstnehmer, degressive AfA, Förderungen 
für Ladestationen und KFZ-Anschaffungen (Investitionsprämie, 
staatliche Umweltförderung und in einzelnen Bundesländern Lan-
desförderungen). 

• Elektrizitätsabgabebefreiung für die mittels Photovoltaik selbst 
erzeugte und jährlich bilanziell nachweisbar selbst verbrauchte 
elektrische Energie, ab 1. Juli 2022 auf alle erneuerbaren Ener-
gieträger und auf gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen und Er-
neuerbare-Energie-Gemeinschaften ausgeweitet 

• Ab 1. Oktober 2022 Einführung einer nationalen CO2-
Bepreisung: jährliche Anhebung des CO2-Preises geplant, Aus-
gleich für Unternehmen auf Antrag unter bestimmten Vorausset-
zungen mit Härtefall-Regelung für besonders belastete Unterneh-
men, Ausgleich für natürliche Personen durch regionalen 
Klimabonus  

• Klimabonus einkommensteuerfrei; in 2022 gewährter Anti-Teu-
erungsbonus (Sonderzuschlag zum Klimabonus) bei Einkommen 
bis zu EUR 90.000 einkommensteuerfrei, bei Einkommen 
> EUR 90.000 einkommensteuerpflichtig 

 

 

Umsatzsteuer: 

• Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer:innen:  

- Beachtung der Umsatzgrenze (Umsatzsteuerbefreiung und 
Verlust des Vorsteuerabzuges bei einem Jahres-Nettoumsatz 
von bis zu EUR 35.000): Ein Verzicht auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung ist zwar bis zur Rechtskraft des 
Umsatzsteuerbescheides möglich, gilt aber dann für 5 Jahre 
(schriftlicher Widerruf bis spätestens 31. Jänner des Jahres, 
ab dem der Widerruf wirksam werden soll).  

• Bis 31. Dezember 2022 Befreiung von Einfuhrabgaben bei Import 
von medizinischer „Ausrüstung“ zur Bekämpfung von 
COVID-19 

• Bis 30. Juni 2023 Verlängerung der Steuersatzsenkung auf 0 % 
für Lieferungen und innergemeinschaftliche Erwerbe von Schutz-
masken  

• Bis 31. Dezember 2022 echte Umsatzsteuerbefreiung für Liefe-
rung, innergemeinschaftlichen Erwerb und Einfuhr von 
COVID-19-In-vitro-Diagnostika und COVID-19-Impfstoffen so-
wie eng damit zusammenhängende sonstige Leistungen  

• Anpassung der Dreiecksgeschäftsregelung ab 1. Jänner 2023  

• Grenzüberschreitende Eisenbahnfahrten: Ab 1. Jänner 2023 
inländischer Streckenanteil der Personenbeförderung echt steu-
erbefreit 

• Vermietung von Grundstücken durch ausländische Unter-
nehmer:innen: geänderte Rechtslage im Zeitraum 1. Jänner bis 
19. Juli  
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2022 (B2B-Umsätze mit Reverse Charge und Vorsteuer im Ver-
gütungsververfahren) 

 

 

Forschungsprämie: 

• Forschungsprämie iHv 14 % der Forschungsaufwendungen ei-
nes inländischen Betriebes oder einer inländischen Betriebs-
stätte.  

• Voraussetzung für Gewährung einer Forschungsprämie für ei-
genbetriebliche Forschung und experimentelle Entwicklung: 
kostenloses Jahresgutachten der Forschungsförderungsgesell-
schaft mbH (FFG) oder Forschungsbestätigung (Verwaltungskos-
tenbeitrag iHv EUR 1.000) mit kostenlosem Projektgutachten der 
FFG; rechtzeitige Beantragung des Gutachtens über FinanzOn-
line erforderlich, um Verzögerungen bei der Beantragung der For-
schungsprämie (mit Beilage zur Steuererklärung) bzw der Steuer-
veranlagung zu vermeiden. 

• Bei Auftragsforschung:  

- Begrenzung der jährlichen Bemessungsgrundlage mit 
EUR 1.000.000/Jahr 

- Kein Gutachten der FFG erforderlich 

- Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres ist dem Auftragnehmer 
die Höhe der Inanspruchnahme der Forschungsprämie nach-
weislich mitzuteilen 

• Änderungen ab 2022:  

- Berücksichtigung eines fiktiven Unternehmerlohns im Rah-
men der Bemessungsgrundlage möglich (für Einzelunterneh-
mer:innen, Mitunternehmer:innen und unentgeltlich tätige Ge-
sellschafter:innen einer Kapitalgesellschaft): max. 
EUR 77.400 pro Person und Wirtschaftsjahr für nachweislich 
in Forschung und experimenteller Entwicklung ausgeübte Tä-
tigkeit; weitere Voraussetzungen sind zu beachten. 

- Verlängerung der Antragsfrist auf 4 Jahre (ab Ende des 
Wirtschaftsjahres) 

- Elektronische Antragstellung im FinanzOnline 

- Antrag auf Teilauszahlung unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich 

• Empfehlung: Für die Inanspruchnahme der Prämie empfehlen 
wir, die betrieblichen Aktivitäten iZm Forschung & Entwicklung zu 
durchforsten und unbedingt auf eine umfassende Dokumentation 
der Forschungsprojekte und eine korrekte Kostenstellenerfas-
sung (insbesondere der Personalkosten) sowie eine präzise Be-
antragung des FFG-Gutachtens zu achten. 
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Bei Gewinnermittlung 
durch Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung kann 
durch das Vorziehen von 
Ausgaben in das Jahr 
2022 und das Verschie-
ben von Einnahmen in 
das Jahr 2023 der steuer-
pflichtige Gewinn redu-
ziert werden.

Einnahmen-Ausgaben-Rechner: 

• Gewinnsteuerung durch Dispositionen im Hinblick auf das Zu-
fluss-/Abflussprinzip (Achtung auf Zurechnungsfrist von bis zu 
15 Tagen vor/nach 31. Dezember bei regelmäßig wiederkehren-
den Einnahmen und Ausgaben). 

• Vorauszahlungen von Beratungs-, Bürgschafts-, Fremdmittel-, 
Garantie-, Miet-, Treuhand-, Vermittlungs-, Vertriebs- und Verwal-
tungskosten im Jahr 2022 sind nur dann abzugsfähig, wenn sie 
längstens für Zeiträume bis Ende 2023 geleistet werden (bei Vo-
rauszahlungen über 2023 hinaus besteht die Verpflichtung zur 
gleichmäßigen Verteilung auf den Zeitraum der Vorauszahlung). 

• Bei Zugehörigkeit zum Umlaufvermögen sind Grundstücke iSd 
§ 30 EStG und nicht der unmittelbaren Weiterverarbeitung die-
nendes Gold, Silber, Platin und Palladium erst im Zeitpunkt des 
Verkaufes oder sonstigen Ausscheidens aus dem Betriebsvermö-
gen als Betriebsausgabe absetzbar.  

• COVID-19-Förderungen sind im anspruchsbegründenden Jahr 
als Zufluss zu erfassen. 

• Zeitliche unbeschränkte Verlustvortragsfähigkeit. 

 

 

Steuerlicher Vorteilhaftigkeitsvergleich hinsichtlich: 

• Rechtsform (Einzelunternehmen, Personen- oder Kapitalgesell-
schaft) unter Berücksichtigung der Einkommensteuertarifstufen 
und des KESt-Satzes von 27,5 % für Gewinnausschüttungen und 

• Gewinnermittlungsart (Bilanzierung oder Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung unter Berücksichtigung tatsächlicher oder pau-
schalierter Betriebsausgaben). 

- Überprüfung des Entstehens bzw des Wegfalls der Rech-
nungslegungspflicht gem § 189 UGB iZm den Umsatzgren-
zen (EUR 700.000 bei zweimaligem Über- bzw Unterschrei-
ten bzw EUR 1.000.000 bei einmaligem Überschreiten): Bei 
Wegfall der Rechnungslegungspflicht zur Vermeidung steuer-
licher Nachteile uU Fortführungsoption mit der Steuererklä-
rung jenes Jahres, für das keine Rechnungslegungspflicht 
mehr besteht.  

- Pauschalierungen: zB Basispauschalierung mit 6 % oder 
12 % Betriebsausgabenpauschale, branchenbezogene 
Pauschalierungen (zB Gastgewerbe), Kleinunternehmer-
pauschalierung bei Einkünften aus selbständiger Arbeit oder 
aus Gewerbebetrieb (ausgenommen Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, Aufsichtsratsmitglieder und Stiftungsvorstände) 
mit Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Umsätzen bis 
EUR 35.000: pauschale Betriebsausgaben iHv 45 % bzw bei 
Dienstleistungsbetrieben 20 %. 

• Jährliche Inflationsanpassung der Einkommensteuer-Tarifstu-
fen, bestimmter Absetzbeträge und Grenzwerte im EStG (geän-
derte Werte bereits ab 2023)  
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• Allgemeine Aufbewahrungsfrist für Bücher und Aufzeichnungen 
des Jahres 2015 endet am 31. Dezember 2022. Weiterhin sind Un-
terlagen aufzubewahren, wenn sie in einem anhängigen gerichtli-
chen oder behördlichen Verfahren von Bedeutung sind oder Grund-
stücke iZm geltend gemachter Vorsteuer betreffen (Aufbewahrungs-
frist bei Grundstücken: bis zu 22 Jahren). Bei Inanspruchnahme von 
Förderungen/Zuschüssen Aufbewahrungsfristen laut Förderrichtli-
nien beachten (zB bei Investitionsprämie 10 Jahre nach Ende des 
Kalenderjahres der letzten Auszahlung). 

• Für GSVG-pflichtige Einzelunternehmer:innen mit Bauleistungen un-
ter bestimmten Voraussetzungen Aufnahme in die HFU-Gesamtliste 
zum Entfall der Auftraggeberhaftung des beauftragenden Unterneh-
mens möglich: schriftliche Antragstellung an Dienstleistungszentrum. 

• GSVG-Befreiung für Kleinstunternehmer:innen (Jahresumsatz 
unter EUR 35.000,00, Einkünfte unter EUR 5.830,20) für 2022 bis 
31. Dezember 2022 beantragen. Antragsberechtigt sind Jungunter-
nehmer:innen (maximal 12 Monate GSVG-Pflichtversicherung in den 
letzten 5 Jahren), Personen mit Bezug von Kinderbetreuungsgeld 
bzw für die Dauer einer Teilversicherung während der Kindererzie-
hungszeit (bei monatlichen Einkünften von maximal EUR 485,85 und 
einem Monatsumsatz von max. EUR 2.916,67), Personen über 
60 Jahre oder Personen über 57 Jahre, die die Kleinunternehmer-
grenzen in den letzten 5 Jahren nicht überschritten haben. 

• Herabsetzung der vorläufigen GSVG-Beitragsgrundlage bei ver-
minderten Einkünften für 2022 bis 31. Dezember 2022 beantragen. 

• Hinaufsetzung der vorläufigen GSVG-Beitragsgrundlage bei 
Glaubhaftmachung höherer Einkünfte (zweckmäßig zur Vermeidung 
des „Einfrierens“ der BGL mit Pensionsstichtag): für 2022 bis 
31. Dezember 2022 beantragen. 

• SV-Bonus für Selbständige: außerordentliche Gutschrift zur Teue-
rungsentlastung bis zu EUR 500 iRd Beitragsvorschreibung für das 
4. Quartal 2022: bei Einkommen bis EUR 24.500 einkommensteuer-
frei, andernfalls steuerpflichtig. 

• Beachtung der Versicherungsgrenze bei „Neuen Selbständi-
gen“: 

- Bei absehbarer Überschreitung der Versicherungsgrenze iHv 
EUR 5.830,20 (Wert 2022): Vermeidung des Beitragszuschla-
ges für 2022 durch Abgabe einer Überschreitungserklärung 
bis 8 Wochen ab Ausstellung des Einkommensteuerbeschei-
des. 

- Bei drohender knapper Überschreitung der Versicherungs-
grenze in 2022 Maßnahmen zur Gewinnsteuerung (zB Verla-
gerung von Einnahmen in 2023) prüfen. 
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Anträge auf Rückvergü-
tung von Energieabga-
ben bis Jahresende stel-
len! 

 

 

 

 

 

• Energieabgabenrückvergütung für Produktionsbetriebe: Antrag-
stellung für das Kalenderjahr 2017 spätestens bis 
31. Dezember 2022. 

• Kleinwasserkraftwerke: Unter bestimmten Voraussetzungen Ermä-
ßigung der Einkommen- bzw Körperschaftsteuer auf die Hälfte; ab 
Betriebsbeginn für die Dauer von 20 Jahren, wenn der Betriebsbe-
ginn des Kleinwasserkraftwerkes bis 31. Dezember 2018 erfolgte. 

• Registrierkassen:  

- Registrierkassenpflicht (elektronische Registrierkasse mit 
Signaturerstellungseinheit) bei Barumsätzen > EUR 7.500 
und Jahresumsatz > EUR 15.000 ab Beginn des viertfolgen-
den Monats nach dem erstmaligen Überschreiten der Um-
satzgrenzen. 

- Erstellung eines Jahresbeleges zum 31. Dezember 2022 
zur verpflichtenden Überprüfung des Manipulationsschutzes, 
Überprüfung des Jahresbeleges (manuell mit der BMF-
Belegcheck-App oder automatisiert über das Registrierkas-
sen-Webservice) bis spätestens 15. Februar 2023. 

• Belegerteilungspflicht für Barzahlungen 
• Ab 2023 Einführung umfangreicher Dokumentations- und Melde-

verpflichtungen für digitale Plattformbetreiber, die meldepflichti-
gen Anbietern die Ausübung relevanter Tätigkeiten (Verkauf von Wa-
ren, persönliche Dienstleistungen, Vermietung und Verpachtung von 
unbeweglichen Vermögen sowie Vermietung jeglicher Verkehrsmit-
tel) über seine Plattform ermöglichen. Frist zur Registrierung des 
Plattformbetreibers: 31. Jänner 2023. 
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Steuertipps für Kapitalgesellschaften 
 
 

Bei Gewinnausschüttun-
gen und Einlagenrück-
zahlungen sind detail-
lierte Überprüfungen der 
individuellen Situation 
erforderlich! 

 

• Gewinnausschüttungen/Einlagenrückzahlungen: Vor Durchfüh-
rung einer Einlagenrückzahlung bzw einer Gewinnausschüttung (ins-
besondere an Kapitalgesellschaften) empfehlen wir, zur Vermeidung 
von unerwarteten steuerlichen Nachteilen, eine detaillierte Überprü-
fung des steuerlichen Einlagenstandes bzw Standes der steuerlichen 
Innenfinanzierung der Gesellschaft (Details im Einlagenrückzah-
lungs- und Innenfinanzierungserlass des BMF vom  
27. September 2017). Das Wahlrecht wird mit der KESt-Anmeldung 
konsumiert. 

• Gewinnausschüttungen an EU-Muttergesellschaften: Als 
Nachweis für eine KESt-Befreiung ist zusätzlich zur elektroni-
schen Kapitalertragsteuer-Anmeldung (KA1) eine Ansässigkeits-
bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde für die EU-
Muttergesellschaft auf dem Formular ZS-EUMT an das Betriebsfi-
nanzamt der ausschüttenden Tochtergesellschaft zu übermitteln.  

• COVID-19-bedingte Verlängerung der Jahresabschluss-Fris-
ten:  

- Aufstellung des Jahresabschlusses: Frist von 5 Monaten 
konnte bei COVID-19-bedingter Verhinderung um bis zu  
4 Monate überschritten werden (Bsp.: JA zum 31. Dezember 
2021 bis 30. September 2022). 

- Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung und Gewinn-
verwendung: Frist für Abhaltung der Haupt- bzw Generalver-
sammlung auf 12 Monate erstreckt (Bsp.: JA zum 31. Dezem-
ber 2021 bis 31. Dezember 2022). 

- Offenlegung des Jahresabschlusses: Frist auf 12 Monate er-
streckt (Bsp: JA zum 31. Dezember 2021 bis 31. Dezember 
2022). 

- Einschleifregelung für Bilanzstichtag nach 31. Dezember 
2021 und vor 30. April 2022:  

• Aufstellungsfrist endete spätestens am 30. September 2022 

• Offenlegungsfrist endet spätestens am 31. Dezember 2022 

- Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag nach 31. März 2022: 
Einhaltung der UGB-Fristen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steuertipps für Kapitalgesellschaften  

 

Steuertipps zum Jahresende 2022  16 

 

 

Steueroptimale Verlustver-
wertung durch Gruppenbe-
steuerung. 

 

 

 

Grunderwerbsteuerfalle 
Unternehmensgruppe 

Achtung: Bei der Neubegrün-
dung von Unternehmensgrup-
pen, deren Erweiterung oder 
Umstrukturierungen in der 
Gruppe ist darauf zu achten, 
dass es zu keiner grunder-
werbsteuerpflichtigen Anteils-
vereinigung kommt! 

 

 

 

Gruppenbesteuerung: 

• Gruppenbesteuerung zum steuerlichen Ausgleich von Ge-
winnen und Verlusten zwischen Konzerngesellschaften und 
zur Fortführung der Geltendmachung von Firmenwertab-
schreibungen (bei bis 28. Februar 2014 erfolgten Erwerben von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft). 

• Begründung einer Unternehmensgruppe ab 2022 bzw ab 
2023:  

- Die Begründung einer steuerlichen Unternehmensgruppe bie-
tet in erster Linie den Vorteil des Ausgleichs von Gewinnen 
mit Verlusten der in die Gruppe einbezogenen Kapitalgesell-
schaften. Die Voraussetzungen dafür sind die rechtzeitige 
Stellung eines Gruppenantrages sowie eine Kapitalbeteili-
gung von mehr als 50 % und die Mehrheit der Stimmrechte 
ab Beginn des Wirtschaftsjahres des jeweiligen Gruppenmit-
gliedes. Ist diese finanzielle Verbindung der Höhe nach nicht 
gegeben, wäre für die Inanspruchnahme der Gruppenbesteu-
erung zu überprüfen, ob nicht die Bildung einer Beteiligungs-
gemeinschaft möglich ist.  

- Kapitalgesellschaften mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 
können bei nachweislicher Unterfertigung des Gruppenan-
trages bis zum 31. Dezember 2022 und der Anzeige beim  
Finanzamt innerhalb eines Monats noch für 2022 eine steu-
erliche Unternehmensgruppe bilden bzw in eine bereits beste-
hende Unternehmensgruppe aufgenommen werden.  

- Durch die Einbeziehung ausländischer Tochtergesellschaften 
können auch Auslandsverluste in Österreich geltend ge-
macht werden (höchstens iHv 75 % des inländischen Grup-
peneinkommens; darüberhinausgehende Verluste können in 
Folgejahren als vortragsfähige Verluste des Gruppenträgers 
verrechnet werden). Es können nur ausländische Tochterge-
sellschaften, die in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem 
Staat, mit dem eine umfassende Amtshilfe besteht, in die Un-
ternehmensgruppe aufgenommen werden. Inländische Enkel-
gesellschaften, die von einer EU-Tochtergesellschaft gehalten 
werden, können als Gruppenmitglied aufgenommen werden, 
nicht jedoch Gesellschaften, die gleichzeitig Mitbeteiligte einer 
Beteiligungsgemeinschaft sind. 

- Für betriebsführende Gesellschaften, deren Anteile bis 
28. Februar 2014 angeschafft wurden (sofern kein konzern-
interner Beteiligungserwerb vorgelegen ist), kann eine Fir-
menwertabschreibung weiterhin geltend gemacht werden, 
wenn die Einbeziehung in eine Unternehmensgruppe spä-
testens bis 2015 erfolgt ist (gilt auch für bis 28. Februar 2014 
angeschaffte Beteiligungen an EU/EWR-Gesellschaften). 
Offene Fünfzehntel der Firmenwertabschreibung für Beteili-
gungen, die bis 28. Februar 2014 erworben wurden, sind nur 
dann weiter absetzbar, wenn sich der steuerliche Vorteil aus 
der Firmenwertabschreibung beim Erwerb der Beteiligung auf 
die Bemessung des Kaufpreises auswirken konnte. 
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Bei Erwerb von ausländi-
schen Beteiligungen im Jahr 
2022 Option zur Steuer-
pflicht prüfen! 

 

 

- Laut BMF muss bei Firmenwertabschreibungen für Beteiligun-
gen an EU/EWR-Gesellschaften bei erstmaliger Abgabe der 
Steuererklärung für das Jahr der Einbeziehung in die Gruppe 
die Firmenwertabschreibung erkennbar geltend gemacht wor-
den sein.  

- Für die Inanspruchnahme der Gruppenbesteuerung ab 
2023 wäre noch in 2022 zu überprüfen, ob ein Abwertungsbe-
darf für Beteiligungen besteht, die ab 2023 in eine Unterneh-
mensgruppe miteinbezogen werden sollen: Während der 
Gruppenzugehörigkeit sind keine steuerlichen Teilwertab-
schreibungen möglich, Teilwertabschreibungs-Siebentelbe-
träge aus der Vorgruppenzeit laufen aber auch nach Auf-
nahme der Beteiligung in die Unternehmensgruppe weiter. 

• Für bestehende Unternehmensgruppen:  

- Ausscheiden einzelner Gruppenmitglieder bzw Auflösung der 
Unternehmensgruppe überlegen.  

• falls Bedarf für Teilwertabschreibungen besteht, 

• falls hohe Verluste der Gruppenmitglieder bestehen, die auf-
grund der wirtschaftlichen Lage der Unternehmensgruppe 
nicht verwertet werden können und bei einer erwarteten zu-
künftigen Ergebnisverbesserung durch eine Neubegründung 
der Gruppe eine Verlustverwertung ohne der Verrechnungs-
grenze von 75 % möglich wird. 

• Bei internationalen Schachtelbeteiligungen (mindestens 
10%ige Beteiligung an ausländischen Kapitalgesellschaften, die 
mindestens 1 Jahr gehalten werden) sind Veräußerungsge-
winne/-verluste und Teilwertabschreibungen nicht steuerwirksam. 

- Österreichische Muttergesellschaften, die im Wirtschaftsjahr 
2022 eine solche Beteiligung erworben haben und daraus 
Verluste erwarten, die sie ertragsteuerlich absetzen wollen, 
können mit der Steuererklärung 2022 mit einer ausdrückli-
chen, unwiderruflichen Option zur Steuerpflicht auf die Steu-
erfreiheit verzichten; eine spätere Nachholung der Option ist 
nicht möglich. Konsequenzen der Option sind die Steuerwirk-
samkeit von Veräußerungsgewinnen, Teilwertabschreibungen 
und Veräußerungsverlusten (auf 7 Jahre verteilt).  

• Beachtung gesetzlicher Regelungen iZm dem Zinsenabzugsver-
bot für konzerninterne Beteiligungserwerbe und dem Abzugs-
verbot für niedrigbesteuerte Zinsen und Lizenzgebühren im 
Konzern sowie fremdfinanzierte Einlagenrückzahlungen. 

• Hinzurechnungsbesteuerung für bestimmte „Passivein-
künfte“ von niedrigbesteuerten Auslandstochtergesellschaften; 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2018 beginnen. 

• Methodenwechsel (Besteuerung von ausgeschütteten Dividenden 
und von Veräußerungsgewinnen mit Anrechnung der ausländischen 
Körperschaftsteuer) bei Beteiligungen an niedrigbesteuerten auslän-
dischen Körperschaften mit Unternehmensschwerpunkt in der Erzie-
lung von „Passiveinkünften“ für Erträge aus internationalen Schach-
telbeteiligungen und qualifizierten Portfoliobeteiligungen (Beteiligung 
von mindestens 5 %), die ab 1. Jänner 2019 realisiert werden 
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Da die Höhe der Ertrag-
steuern von der Rechts-
form des Unternehmens 
abhängig ist, empfiehlt es 
sich, in regelmäßigen Ab-
ständen einen Vorteilhaf-
tigkeitsvergleich hinsicht-
lich Rechtsform und Aus-
gestaltung der Unterneh-
mensstruktur vorzuneh-
men.

 

• Hybride Gestaltungen: Ab 2020 Neutralisierung einer Steuerdis-
krepanz im Rahmen einer hybriden Gestaltung (wenn Aufwen-
dungen in einem Staat abzugsfähig sind und die korrespondieren 
Erträge steuerlich in keinem anderen Land erfasst oder wenn die-
selben Aufwendungen in mehreren Staaten abzugsfähig sind).  

• Zinsschranke: Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Zinsen 
(Freibetrag von EUR 3 Mio) erstmalig für Wirtschaftsjahre, die 
nach 31. Dezember 2020 beginnen.  

• Verrechnungspreisgestaltung und -dokumentation: Anpas-
sungsbedarf aufgrund veränderter Marktsituationen und Zinsent-
wicklungen prüfen; Berücksichtigung der OECD-
Verrechnungspreisleitlinien 2022, der Verrechnungspreisrichtli-
nien 2021 des BMF und der Vorschriften des Verrechnungspreis-
dokumentationsgesetzes: 

- Mitteilung gem § 4 VPDG: Jede in Österreich ansässige Ge-
schäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe hat 
dem zuständigen Finanzamt elektronisch (via FinanzOnline) 
spätestens bis zum letzten Tag des berichtspflichtigen Wirt-
schaftsjahres mitzuteilen, ob sie oberste Muttergesellschaft 
oder vertretende Muttergesellschaft ist und - falls sie nicht 
oberste oder vertretende Muttergesellschaft ist - die Identität 
und die Ansässigkeit der berichtenden Geschäftseinheit mitzu-
teilen (bei Kalenderwirtschaftsjahren bis spätestens  
31. Dezember 2022).  

- Länderbezogener Bericht (Country-by-Country-Report) bei 
multinationalen Unternehmensgruppen mit konsolidiertem Ge-
samtumsatz von mindestens EUR 750 Mio im vorangegange-
nen Wirtschaftsjahr, elektronische Übermittlung via FinanzOn-
line bis spätestens 12 Monate nach dem letzten Tag des betref-
fenden Wirtschaftsjahres (bei Kalender-Wirtschaftsjahren bis 
spätestens 31. Dezember 2022). Voraussichtlich ab 
2024/2025 öffentliches Country-by-Country-Reporting (Ertrag-
steuerinformationsbericht) für multinationale Unternehmens-
gruppen mit konsolidiertem Gesamtumsatz in zwei aufeinan-
derfolgenden Geschäftsjahren von mehr als EUR 750 Mio. 

- Master File und Local File: Für in Österreich ansässige Ge-
schäftseinheiten mit Umsatzerlösen von (jeweils) über EUR 50 
Mio in den beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahren. 

• Zwischengeschaltete Kapitalgesellschaften ohne eigenstän-
digen Betrieb und höchstpersönlicher Tätigkeit: Zurechnung 
der Einkünfte bei der leistungserbringenden natürlichen Person 
bei Tätigkeit als organschaftlicher Vertreter einer Körperschaft 
und bestimmten höchstpersönlichen Tätigkeiten (Künstler, 
Schriftsteller, Wissenschaftler, Sportler und Vortragender). 

• Rechtsformplanung von Einzelunternehmen, Personen- und 
Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Steuersätze im Körperschaftsteuer- und Einkommensteuerge-
setz. 
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• Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 %: auf 24 % in 
2023 und auf 23 % ab 2024 

• Optimierung Gewinnausschüttungen vs. Leistungsvergütun-
gen wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer bei ei-
nem Durchschnittssteuersatz über 45,6 % (sinkt nach Tarifreform 
ab 2024 auf 44,2 %). 

• Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG): Die 
Identität der wirtschaftlichen Eigentümer ist jährlich durch die 
Rechtsträger festzustellen und zu dokumentieren (Aufbewah-
rungsfrist 5 Jahre). Beachtung der laufenden Meldeverpflichtun-
gen: 

- Jährliche Überprüfung: Bestätigung der gemeldeten Daten bzw 
der festgestellten Änderungen binnen 4 Wochen nach der Fäl-
ligkeit der jährlichen Überprüfung. 

- Bei Änderungen (zB bei Anteilsübertragungen und Umstruktu-
rierungen): Meldung binnen 4 Wochen nach Eintragung ins 
Stammregister bei neuen Rechtsträgern bzw binnen 4 Wochen 
nach Kenntnis von Änderungen.  

• 75 %-Verlustvortragsgrenze 

• Außergerichtliche Sanierung: Ab 2021 ist die 75%ige Verlustvor-
tragsgrenze für Gewinne aus außergerichtlichen Schuldnachlässen 
nicht mehr anzuwenden. Bei ausreichendem Verlustvortrag können 
die steuerwirksamen Gewinne aus Schuldnachlässen vollständig 
verrechnet werden. 
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Steuertipps im Rahmen der 
Lohnverrechnung 
 
 

Steuerbegünstigungen, die 
Arbeitgeber für ihre Mitarbei-
ter bewirken können. 

 

• Steuerfreie Teuerungsprämie bis zu EUR 3.000/Jahr in 
den Kalenderjahren 2022 und 2023: Bei Zahlung einer Teu-
erungsprämie und einer steuerfreien Mitarbeitergewinnbetei-
ligung (siehe unten) nur insoweit steuerfrei, als insgesamt 
der Betrag von EUR 3.000 pro Jahr nicht überstiegen wird. 

• Steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung bis zu  
EUR 3.000/Kalenderjahr: Ab Veranlagung 2022 bzw nach 
31. Dezember 2021 endenden Lohnzahlungszeiträumen bei 
Gewährung an alle Arbeitnehmer:innen oder bestimmten 
Gruppen von Arbeitnehmer:innen. Voraussetzungen für die 
Steuerfreiheit sind, dass die Summe der jährlich gewährten 
Gewinnbeteiligung das unternehmensrechtliche Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (EBIT) der im letzten Kalenderjahr 
endenden Wirtschaftsjahre nicht übersteigt, die Zahlung 
nicht aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift erfolgt und 
die Gewinnbeteiligung nicht anstelle des bisher gezahlten 
Arbeitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet 
wird. 

• Steuerfreies Homeoffice-Pauschale bis zu EUR 300/Jahr 
(pro Homeoffice-Tag bis zu EUR 3) 

• Kein Sachbezug bei Zurverfügungstellung digitaler Ar-
beitsmittel (zB Computer, Handy etc) 

• Optimale Nutzung des Jahressechstels zur begünstigten 
Besteuerung mit 6 % bis 35,75 % (bei Kurzarbeit in 2022 
pauschale Erhöhung um 15 %) 

• Zuwendungen für die Zukunftssicherung der Arbeitneh-
mer:innen bis EUR 300: Lebens-, Kranken-, Unfallversiche-
rungen für alle Arbeitnehmer:innen oder bestimmte Grup-
pen. 

• Steuerfreier Arbeitgeberzuschuss zu Kinderbetreuungs-
kosten bis zu EUR 1.000/Kind bis zum 10. Lebensjahr für 
alle Arbeitnehmer:innen oder bestimmte Gruppen der Ar-
beitnehmer:innen; Zuschussgewährung direkt oder in Form 
eines Gutscheines an eine Kinderbetreuungseinrichtung 
oder direkt an eine pädagogisch qualifizierte Person. 

• Steuerfreie Zuwendungen für die Zukunftssicherung der 
Arbeitnehmer:innen bis EUR 300: Lebens-, Kranken-, Un-
fall-versicherungen für alle Arbeitnehmer:innen oder be-
stimmte Gruppen. 
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 • Steuerfreie Zuwendungen aus der unentgeltlichen oder verbil-
ligten Abgabe von Beteiligungen am Unternehmen des Ar-
beitgebers oder an mit diesem verbundenen Konzernunter-
nehmen (Mitarbeiterbeteiligungen) bis EUR 3.000 bzw bis EUR 
4.500 bei Mitarbeiterbeteiligungsstiftung einer AG: Voraussetzun-
gen sind, dass der Vorteil allen Arbeitnehmer:innen oder be-
stimmten Gruppen von Arbeitnehmer:innen gewährt wird und die 
Beteiligung mehr als 5 Jahre aufrecht bleibt. 

Zu den begünstigten Beteiligungen zählen grundsätzlich neben 
Aktien und GmbH-Anteilen auch Substanzgenussrechte und 
echte stille Beteiligungen. Bei Zuwendungen durch eine Mitarbei-
terbeteiligungsstiftung zählen nur Aktien zu den begünstigten Be-
teiligungen 

• Steuerfreie Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Weih-
nachtsfeier, Betriebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen): jährli-
cher Freibetrag EUR 365. 

• Steuerfreie Sachzuwendungen (zB Warengutscheine als Weih-
nachtsgeschenke): jährlicher Freibetrag EUR 186. 

• Steuerfreie Getränke/Verköstigung am Arbeitsplatz: Gut-
scheine für Mahlzeiten bis zu EUR 8/Arbeitstag steuerfrei, wenn 
die Gutscheine nur zur Konsumation von Mahlzeiten eingelöst 
werden können, die von einer Gaststätte oder einem Lieferser-
vice zubereitet bzw geliefert werden. Können die Gutscheine 
auch zur Bezahlung von Lebensmitteln verwendet werden, die 
nicht sofort konsumiert werden müssen, sind sie bis zu einem Be-
trag von EUR 2/Arbeitstag steuerfrei. 

• Steuerfreie Mitarbeiterrabatte bis zu 20 % je Einzelfall bzw bei 
höheren Rabatten bis zu EUR 1.000/Jahr. Voraussetzung ist, 
dass die Mitarbeiterrabatte allen Arbeitnehmer:innen oder be-
stimmten Gruppen von Arbeitnehmer:innen gewährt wird. 

• Öffi-Ticket seit 1. Juli 2021: Steuerfreie Zurverfügungstellung einer 
Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für ein Massenbeförderungsmit-
tel durch Arbeitgeber:innen, sofern die Karte zumindest am Wohn- 
oder Arbeitsort gültig ist. Auch bei Kostenübernahme (wenn der/die 
Arbeitnehmer:in das Öffi-Ticket kauft). 

• Bei Dienstwagen-Anschaffung: Beachtung des erhöhten Sach-
bezugswertes von 2 % der Anschaffungskosten für PKW mit CO2-
Emissionswert von mehr als 141 g/km für erstmalig nach 
31. März 2020 zugelassene Fahrzeuge (maximal EUR 960/Mo-
nat). Ab 2020 geltender Schwellenwert sinkt bis 2025 jährlich um 
3 g/km auf 126 g/km), dh bei Erstzulassung in 2022 auf 135 g/km 
bzw bei Erstzulassung in 2023 auf 132 g/km. Bei PKW mit CO2-
Emissionswert unter dem Schwellenwert beträgt der Sachbe-
zugswert 1,5 % der Anschaffungskosten (maximal EUR 720/Mo-
nat), kein Sachbezug für Elektroautos. 

• Dienstfahrräder: kein Sachbezug für Privatnutzung, Vorsteuer-
abzug. 

• Carsharing: Ab 2023 steuerfreie Zuschüsse der Arbeitgeber:in-
nen bis zu EUR 200/Jahr für nicht berufliche veranlasste Fahrten 
im Rahmen von Carsharing (nur bei Nutzung von emissionsfreien 
Fahrzeugen). 
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 • Berücksichtigung des Pendlerpauschales und des Pend-
lereuros (erhöhte Werte für den Zeitraum Mai 2022 bis Juni 
2023). 

• Beantragung der Negativsteuer durch Arbeitnehmer:innenveran-
lagung. 

• Aufrollung der Lohnverrechnung (insbesondere bei schwanken-
den monatlichen Bezügen).  

• Voll- oder Teilübertritt auf Abfertigung neu (für Arbeitneh-
mer:in, deren Arbeitsverhältnis vor dem Jahr 2003 begonnen hat 
und die noch dem alten Abfertigungsrecht unterliegen): unbefris-
tet zulässig. 

• Neugründungen: Begünstigte Arbeitnehmerbeschäftigung gem 
§ 1 Z 7 NeuFöG (kein DB, DZ, WBF, UV), für maximal 12 Monate 
ab der erstmaligen Beschäftigung von Arbeitnehmer:in innerhalb 
der ersten 3 Jahre ab Neugründung. 

• Beachtung der Vorschriften zur Vermeidung von Unterent-
lohnungen zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping. 

• Neue Regelungen zur Abzugsteuerentlastung bei Vergütun-
gen für die Gestellung von Arbeitskräften zur inländischen 
Arbeitsausübung: DBA-Durchführungs-Anpassungsverordnung 
ab 1. September 2022  
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Steuertipps für Arbeitnehmer:innen 
und alle Steuerpflichtigen 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Werbungskosten und Son-
derausgaben bis Jahres-
ende bezahlen! 

 

• Arbeitnehmer:innenveranlagung für das Jahr 2017 bis 
31. Dezember 2022 beantragen (5-Jahresfrist). 

• Rückzahlungsantrag von zu Unrecht einbehaltener Lohnsteuer 
des Jahres 2017 bis 31. Dezember 2022 (5-Jahresfrist); falls 
Veranlagung nicht möglich. 

• Bei antragsloser Arbeitnehmer:innenveranlagung: Geltend-
machung von Werbungskosten, Sonderausgaben etc innerhalb 
der 5-Jahresfrist durch Einreichung einer Steuererklärung mög-
lich. 

• Werbungskosten (zB Fortbildungskosten, Fachliteratur, beruf-
lich veranlasste Mitgliedsbeiträge), Sonderausgaben und au-
ßergewöhnliche Belastungen müssen bis zum 31. Dezember 
2022 bezahlt werden, um 2022 noch steuerwirksam zu sein: 

- Ausgaben für ergonomisches geeignetes Mobiliar zur Ein-
richtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes in 2022 bis zu 
EUR 300/Jahr als Werbungskosten abzugsfähig. Bei Über-
schreitung des Maximalbetrages Vortrag in 2023 möglich. 

- Pauschale Differenzwerbungskosten, soweit das (von Ar-
beitgeber:innen steuerfrei gewährte) Homeoffice-Pauschale 
den Höchstbetrag von EUR 3/Homeoffice-Tag nicht erreicht 
(maximal EUR 300/Jahr).  

- Kirchenbeitrag bis EUR 400 absetzbar. 

- Freiwillige Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherun-
gen: In 2021 nicht mehr abzugsfähig. Bei Vertragsabschluss 
bis 31. Dezember 2015 waren die Prämien bis 2020 noch als 
Sonderausgaben absetzbar. 

- Ausgaben zur Wohnraumschaffung und -sanierung: In 
2021 nicht mehr abzugsfähig. Voraussetzung für die bis 2020 
befristete Absetzbarkeit der Ausgaben als Sonderausgaben 
war der Beginn der tatsächlichen Bauführung oder Sanierung 
vor 1. Jänner 2016 bzw der Abschluss des der Zahlung zu-
grundeliegenden Vertrages vor 1. Jänner 2016. 

- Sonderausgaben-Pauschalbeträge für Wärmeversorgung 
ab 2022: Ausgaben für die thermisch-energetische Sanierung 
von Gebäuden bis zu EUR 4.000 und für den Ersatz eines fos-
silen Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungs-
system bis zu EUR 2.000 verteilt über 5 Jahre abzugsfähig. 
Voraussetzung ist die Beantragung (nach 31. März 2022) und 
Auszahlung einer Förderung (nach 30. Juni 2022) sowie die 
Datenübermittlung durch die Förderstelle Kommunalkredit 
Public Consulting zur Eintragung in die Transparenzdaten-
bank. Die Berücksichtigung als Sonderausgaben erfolgt auto-
matisch im Veranlagungsverfahren. 
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- Spenden für bestimmte begünstigte Organisationen (zB Uni-
versitäten, Bundesdenkmalamt), für mildtätige Zwecke, Ent-
wicklungshilfe und Hilfestellung in Katastrophenfällen, Tier-
heime, freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände 
und Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Arten-
schutz widmen iHv 10 % des Gesamtbetrages der Einkünfte 
absetzbar: Begünstigte Spendenempfänger:in siehe BMF-
Liste!  

- Voraussetzung für Sonderausgabenabzug von Spenden, 
Kirchenbeiträgen, Beiträgen für freiwillige Weiterversiche-
rung und Nachkauf von Versicherungszeiten in der ge-
setzlichen Pensionsversicherung und vergleichbaren Bei-
trägen an Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen 
der Kammern der selbständig Erwerbstätigen: 

Aufgrund einer verpflichtenden Informationsübermittlung durch 
die empfangende Organisation erfolgt eine automatische Be-
rücksichtigung als Sonderausgaben im Veranlagungsverfah-
ren. Der Organisation sind dafür der Vor- und Zuname sowie 
das Geburtsdatum bekanntzugeben.  

• Nachkauf von Ausbildungszeiten in der gesetzlichen Pensi-
onsversicherung können voll steuermindernd geltend gemacht 
werden. 

• Geltendmachung von Absetzbeträgen (Alleinerzieher-/Allein-
verdienerabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag, Pensionis-
tenabsetzbetrag, Familienbonus Plus). 

• Familienbonus Plus (erhöhte Werte ab 2022): Absetzbetrag je 
Kind iHv EUR 166,68/Monat bis zum 18. Lebensjahr des Kindes 
bzw EUR 54,18/Monat nach Vollendung des 18. Lebensjahres. 

• Außergewöhnliche Belastungen bei einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit. 

• Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge: 4,25 % Prämie (max. 
EUR 132,73). 

• Bausparen: Prämie in 2022 maximal EUR 18 bei einem Einzah-
lungsbetrag von EUR 1.200. 

• Überprüfung der im letzten Jahr durchgeführten Schenkungen 
im Hinblick auf die Einhaltung der Meldeverpflichtungen - uU 
strafbefreiende Selbstanzeige innerhalb von 15 Monaten ab 
Schenkung. 

• Photovoltaikanlagen: Ab 2022 Einkommensteuerbefreiung für 
Einkünfte von natürlichen Personen aus der Einspeisung von bis 
zu 12.500 kWh elektrischer Energie, wenn die Engpassleistung 
der jeweiligen Anlage die Grenze von 25 kWp nicht überschrei-
tet.  

 

Bei Vermietungen:  

• Seit 2016 angefallene Instandsetzungsaufwendungen für Wohn-
gebäude dürfen nur über 15 Jahre verteilt abgesetzt werden. 
Der Verteilungszeitraum von 15 Jahren gilt auch für freiwillig 
nicht sofort abgesetzte Instandhaltungsaufwendungen. 
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• Für bis 2015 angefallene, auf 10 Jahre verteilte Instandset-
zungsaufwendungen ist der seit 2016 auf 15 Jahre verlängerte 
Absetzungszeitraum beizubehalten.  

• Für bis 2015 freiwillig auf 10 Jahre verteilte Instandhaltungsauf-
wendungen ist die bisherige Zehntelverteilung fortzuführen.  

• Nutzung der degressiven AfA für bestimmte nach 30. Juni 
2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter (frei 
wählbarer degressiver AfA-Satz: max. 30 % der AK/HK (im 
1. Jahr mit Anwendung der Regelung zur Halbjahres-AfA) bzw 
des jeweiligen Restbuchwertes (ab dem 2. Jahr). 

- Gilt nicht für gebrauchte Wirtschaftsgüter, Gebäude, PKW 
(ausgenommen CO2-Emissionswert von 0 g/km), unkörperli-
che Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisierung, 
Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science zuzuordnen sind 
und Anlagen zur Förderung, Transport oder Speicherung fos-
siler Energieträger sowie Anlagen, die fossile Energieträger di-
rekt nutzen. 

- Steht auch im außerbetrieblichen Bereich zu. 

 

 

Immobilienertragsbesteuerung bei Grundstücksverkäufen:  

• Befreiungsbestimmungen (zB für Hauptwohnsitz) prüfen. 

• Besteuerung von Veräußerung von Altgrundstücken: 30 % des 
„adaptierten Veräußerungsgewinnes“ oder Pauschalbesteue-
rung iHv 4,2 % des Veräußerungserlöses bei am 31. März 2012 
nicht steuerverfangenen Grundstücken bzw 18 % des Veräuße-
rungserlöses bei nach dem 31. Dezember 1987 umgewidmeten 
Grundstücken. 

• Ansonsten: Besteuerung iHv 30 % des „adaptierten Veräuße-
rungsgewinnes“. 

• Im Hinblick auf eine zukünftige Veräußerung Aufbewahrung 
sämtlicher Belege iZm der Anschaffung/Herstellung von 
Grundstücken/-Gebäuden und/oder Instandsetzung von Ge-
bäuden (zB Kaufvertrag, Anwalts- und Notarkosten, Baurech-
nungen etc, auch bei privaten Grundstücken/Gebäuden): Falls 
weder die Pauschalbesteuerung noch eine Steuerbefreiung zur 
Anwendung kommt, sind bei der Veräußerungsgewinnermittlung 
die nachweisbaren Anschaffungs- bzw Herstellungskosten als 
Absetzposten zu berücksichtigen. 

• Grundsätzlich Endbesteuerung durch Abfuhr der Immobiliener-
tragsteuer, auf Antrag Veranlagung durch Erklärung der Ein-
künfte in der Einkommensteuererklärung (zB zur Geltendma-
chung eines Verlustausgleiches), Veranlagungspflicht bei fehler-
hafter Berechnung der Immobilienertragsteuer. 

• Verlustausgleichsbeschränkung bei privaten Grundstücksveräu-
ßerungen. 

• Bei niedrigen Einkünften: Regelbesteuerungsoption (Beantra-
gung der Anwendung des allgemeinen Einkommensteuertarifes) 
prüfen. 
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• Bei betrieblichen Grundstücksveräußerungen oder -entnahmen:  

Sonderregelungen beachten. 

 

 

Wertpapierveranlagung im Privatvermögen:  

• Bei realisierten Gewinnen bzw Verlusten aus Wertpapieren des 
„Neubestandes“ (Aktien, Investmentfonds-Anteile, die ab 
1. Jänner 2011 bzw Forderungswertpapiere und Derivate, die ab 
dem 1. April 2012 erworben wurden): Realisierung von Verlus-
ten bzw Gewinnen bis 31. Dezember 2022 zum Verlustausgleich 
durch Verkauf von Wertpapieren des Neubestandes. 

• Bei Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken: Zur zukünfti-
gen Verlustverrechnung durch die Bank Zusammenlegung der 
Depots bei einer Bank. 

• Bei Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken und in 2022 
realisierten Verlusten auf einzelnen Depots: Gesamtverlustver-
rechnung im Wege der Einkommensteuerveranlagung (nach 
Vorliegen der Bescheinigung der Banken Aufnahme in die Ein-
kommensteuererklärung 2022). 

• Bei Gemeinschaftsdepots (mehrere Depotinhaber) und allein ge-
haltenen Wertpapierdepots: Da bei Gemeinschaftsdepots der 
Verlustausgleich durch die depotführende Stelle ausgeschlos-
sen ist, ist eine Aufteilung des Gemeinschaftsdepots auf Einzel-
inhaber-Depots zu prüfen (etwaige Schenkungsmeldepflicht be-
achten). 

• Bei Schenkung eines Wertpapiers oder Wertpapierdepots: Zur 
Vermeidung eines KESt-Abzuges Nachweis der Schenkung bei 
Bank vorlegen (zB Schenkungsmeldung). 

• Bei ausländischen Wertpapieren: Quellensteuer-Rückerstat-
tungsanträge im Ausland (Fristen beachten!) 

• Ab 1. Oktober 2016 werden ausländische Einkünfte aus Kapital-
vermögen fast lückenlos von den Banken an die österreichische 
Finanzverwaltung gemeldet (die Meldungen erfolgen ab 2018). 
Auch Länder wie Schweiz oder Singapur melden! 

• Änderungen bei der Besteuerung von Kryptowährungen: Steuer-
satz iHv 27,5 % für Einkünfte aus Kryptowährungen, die ab 
1. März 2021 angeschafft wurden (verpflichtende Besteuerung 
iRd Einkommensteuerveranlagung, wenn kein KESt-Abzug frei-
willig vorgenommen wurde). 

 

 

Meldungen über Kapitalabflüsse und -zuflüsse:  

• Kapitalabflüsse ab 1. März 2015 von mindestens TEUR 50 von 
Konten natürlicher Personen (ausgenommen Geschäftskonten). 

Meldepflicht für bestimmte grenzüberschreitende Gestal-
tungen (bei Risiko der Steuervermeidung, Umgehung der Mel-
depflichten des GMSG oder Verhinderung der Identifizierung 
des wirtschaftlichen Eigentümers).  
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